
 Soziale Grundrechte 
(Sozialrechte) 

Sozialziele 

Bestimmung richtet 
sich in erster Linie an 

 
Individuum als Träger des Rechts/ 

Staat als Verpflichteter 
 

 
Staat (politische Instanzen) 

 

Inhalt  
Gewährleistung von Ansprüchen des 

Individuums auf bestimmte Leistungen 
durch den Staates 

 

 
programmatisch formulierte 

Handlungsaufträge an den Staat 
 

Umsetzung  
Anspruch ergibt sich direkt aus der 

Verfassung 
(„unmittelbar anwendbar“) 

 

 
bedürfen einer Umsetzung durch andere 

staatliche Hoheitsakte (insbesondere 
Gesetz oder Verordnung) 

 
gerichtliche 
Durchsetzbarkeit 

 
möglich 

 

 
nicht möglich 

 
Beispiele �� Recht auf Hilfe in Notlagen (Art. 12 BV) 

�� Anspruch auf Grundschulunterricht (Art. 19 
BV) 

�� Soziale Sicherheit für alle (Art. 41 Abs. 
1 lit. a BV) 

�� Arbeit für alle (Art. 41 Abs. 1 lit. d. BV) 
 

§ 29   � Prof. A. Kölz 




